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Der Bayerische Ministerpräsident 

M ü n c h e n , den 8. Mai 1957 
An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
München 

Betreff: 
Richtlinien für Vereinfachungsmaßnahrnen 

Anlage: 
1 Antrag 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
7. Mai 1957 bitte ich die Beschlußfassung des Land­
tags über anliegenden Antrag herbeizuführen. 

Bei Billigung der Richtlinien durch den Landtag 
wird die Staatsregierung; die zur Durchführung der 
Richtlinien erforderlichen Vorlagen unterbreiten und 
die im Bereich der vollziehenden Gewalt und des 
öffentlichen Dienstes g;ebotenen Maßnahmen treffen. 

"\fll eitere Vorschläge zu Vereinfachungsmaßnah­
men behält sich die Staatsreg'ierung vor. Die Staats­
regierung wird dem Landtag· eine Denkschrift vor­
legen, in der zu den Vorschlägen des ersten Teils 
des Gutachtens der Arbeitsgemeinschaft für Staats­
vereinfachung Stelhmg genommen wird und die bis­
her von der Staatsregierung durchgeführten Ver­
einfachungsmaßnahmen dargelegt werden. 

(gez.) Dr. Wilhelm Hoegner, 
Bayerischer Ministerpräsident 
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Antra~ 

Der Landtag wolle beschließeu: 

Die Vereinfachung der Staatsverwaltung 
wird fürs erste nach folgenden Richtlinien 
durchgeführt: 

1. Bei allen Behörden wird der Personalstand 
durch Abbau von Aufgaben, Vereinfachu:qg. 

. der Vorschriften und Einführung von Ra­
tionalisierungsmethoden herabgesetzt. 

2. Der Verfassungsgrundsatz der Einheitlich­
keit der Verwaltung soll soweit wie mög­
lich durchgeführt werden. 

3. Die Flüchtlingsämter sind alsbald aufzu­
lösen und in die Ausgleichsverwaltung ~u 
überführen. 

4. Lanclkrt>:i;e mit einer Einwohnerzahl ~nter 
30 000 sind aufzuheben, sofern dies ohne 
Schädigung der beteiligten Bevölkerung 
möglich ist. Die Zahl der Finanzämter, 
F orsfämter und Amtsgerichte wird entspre­
chend verringert. 

5. In kreisfreien Städten unter 25 000 Ein­
wohnern, die auf ihre Kreisfreiheit verzich­
ten, wird die Polizei auf ihren Antrag 
verstaatlicht. 

6. Der freiwillige Zusammenschlµß von Zwerg­
, gemeinden wird durch Zuwendung staat­

licher Mittel gefördert. 

_7. Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnern 
sollen einen Gemeindebeamten mit der 
Bef ähiguug für den gehobenen V erwal­
tungsdienst anstellen. 

8. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
ist zu prüfen, ob die Landräte weiterhin 
durch das Volk gewählt werden sollen. 

9. Die Organisation der bayerischen Polizei 
ist zu vereinfachen. 

München, den 7. Mai 1957 

{gez.) Dr. Wilhelm Hoegner, 
Bayerischer Ministerpräsident 


